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hementage

23. — 24. September 2026
im Raum Ulm

»Junge Walder im Klimawandel“
Jungwuchs- und Jungbestandspflege

Anmeldeschluss: 31.07.2026

Kontaktdaten:

KWF Expo GmbH

Spremberger Str. 1, 64823 Grof3-Umstadt
Volker Matern

Tel.: 06078-785-37
thementage@kwf-online.de

Hauptfirmen-Anmeldung
als mitwirkendes / unterstiitzendes Unternehmen

Bitte alle 5 Seiten ausfiillen und zuriicksenden an: thementage@kwf-online.de

Firma:

Ansprechpartner:

Teilnehmende Firma /

Institution:

Stralte
Postfach:

PLZ/Ort:

Land/Bundesland:

Zentrale Telefon:

Zentrale Mailadresse:

Webseite

Anmerkungen:

Name:

Bliro Telefon:

Mobilnummer:

vor Ort:

E-Mail:

Die nachfolgenden Informationen dienen dem KWF zur Vorplanung der 7. KWF-Thementage. Die
Thementage sind eine Fachveranstaltung zum forstlichen Wissenstransfer.

Nach Prufung lhrer Anmeldung hinsichtlich ihrer themen- bzw. fachbezogenen Inhalte und Produkte,
wird das KWF Ihnen mitteilen, ob Sie als Aussteller / Teilnehmer zugelassen werden.

Wir mdchten Sie bitten, uns bei Interesse diese Hauptfirmenanmeldung baldmdéglichst zuriick zu senden.

Wir freuen uns auf Ihre Riickmeldung und stehen bei Fragen gerne zur Verfiigung.
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Mit Ausfillen dieser Unterlagen erklare ich zugleich meine Zustimmung, dass die in diesem Dokument und bei dieser Veranstaltung freiwillig gemachten Angaben und Bilder
vom KWF zur Koordination und Durchflihrung dieser Veranstaltung und der satzungsgemaRen Aufgaben gespeichert und - in begrindeten Ausnahmefallen — an Dritte
weitergegeben, in der Fachpresse veroffentlicht und im Rahmen von Fachvortragen und Prasentationen veréffentlicht werden dirfen.
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»Junge Walder im Klimawandel“
Jungwuchs- und Jungbestandspflege Volker Matern

Kontaktdaten:

KWF Expo GmbH
Spremberger Str. 1, 64823 Grof3-Umstadt

Tel.: 06078-785-37

Anmeldeschluss: 31.07.2026 thementage@kwf-online.de

Wir méchten durch unsere Teilnahme die 7. KWF-Thementage aktiv mitgestalten.

Dazu haben wir folgenden Beitrag geplant:

Teilnahme am Rundweg (Waldweg)

Teilnahme auf der Zeltwiese (im Rundweg integriert)
Einzel-Pagodenzelt und Strom missen obligatorisch mitgebucht werden

Flachen, die aufgrund der geplanten Wegfiihrung zweimal von Besuchern frequentiert werden, erhalten einen Aufschlag

von 15% auf die Teilnehmergebuhr.

Anmeldungen, die bis zum 28. Februar 2026 eingehen, erhalten 10 % Friihbucherrabatt.
Anmeldungen, die nach dem 31. Juli 2026 eingehen, erhalten 10 % Aufschlag.

Pauschale Geblihren fir:

Standflachen bis 16 m?

Standflachen von 17 m? bis 32 m?

Standflachen von 33 m? bis 60 m?

Standflachen lGber 61 m?

(Mindeststandtiefe 3 m) - € 1.500,00
(Mindeststandtiefe 3 m) - € 2.300,00
(Mindeststandtiefe 3 m) - € 3.300,00

in separater Absprache moglich

Flaichenangaben: Frontlange in Metern x Standtiefe in Metern = m? Standflache

Bei Teilnahme auf der Zeltwiese ist die Buchung eines Pagodenzeltes und eines Stromanschlusses
obligatorisch. Die Pagodenzelte sind mit einem Kassettenboden ausgestattet.

Bitte wahlen Sie die gewiinschte Zeltgroe und den gewiinschten Stromanschluss aus.

Pagodenzelt 3 x 3 m (500,00 €/Stck. netto). Anzahl: Strom 32 A (180,00 € netto)
Pagodenzelt 4 x 4 m (650,00 €/Stck. netto). Anzahl: Strom 230 V (auf Anfrage)
Pagodenzelt 5 x 5 m (880,00 €/Stck. netto). Anzahl: Strom 16 A (auf Anfrage)

Version Il, 4/2026 Seite 2 von 8

Mit Ausfillen dieser Unterlagen erklare ich zugleich meine Zustimmung, dass die in diesem Dokument und bei dieser Veranstaltung freiwillig gemachten Angaben und Bilder
vom KWF zur Koordination und Durchflihrung dieser Veranstaltung und der satzungsgemaRen Aufgaben gespeichert und - in begrindeten Ausnahmefallen — an Dritte
weitergegeben, in der Fachpresse veroffentlicht und im Rahmen von Fachvortragen und Prasentationen veréffentlicht werden dirfen.




23. — 24. September 2026
im Raum Ulm Kontaktdaten:
. . . KWF Expo GmbH
7 V ‘F »Junge Walder im Klimawandel” Spremberger Str. 1, 64823 Gro[ZEUmstadt
QW Jungwuchs- und Jungbestandspflege Volker Matern
hementage Tel.: 06078-785-37
Anmeldeschluss: 31.07.2026 thementage@kwf-online.de

Teilnahme an den neutral moderierten Praxisdemonstrationen,
Sonderschaupunkten oder den Fachforen

Firmen, deren Maschinen und Gerate ausschlie3lich im Rahmen bestehender KWF-Exkursionsbilder bzw. an neutral
moderierten Praxisdemonstrationen gezeigt werden und die selber daruber hinaus keine zusatzliche eigene Stand- oder
Vorfiihrflache belegen, aber mit Werbematerial oder mit Firmenmitarbeitern des Herstellers vor Ort fiir das Produkt
werben.

Pauschale Teilnehmergebiihr € 650,00

Nomenklaturpunkte

zu dem/denen wir als Aussteller / Teilnehmer einen Beitrag leisten konnen / leisten méchten.
(siehe Beiblatt Nomenklatur — Mehrfachnennungen maéglich; max. 4)

Mitausteller und zusatzlich vertretene Aussteller (ZVA):

Auf unserem Stand werden insgesamt Mitteilnehmer vertreten sein.

Die Pauschale je Mitaussteller auf der Standflache betragt € 500,00

Mitaussteller auf der Standflache des Hauptausstellers sind die Firmen, welche mit ihren Produkten und mit eigenem
Personal auf der Flache des Hauptausstellers vertreten sind.

Auf unserem Stand werden insgesamt ZVA(s) vertreten sein.
Die Pauschale je ZVA auf der Standflache betragt € 300,00

Zusatzlich vertretene Aussteller sind die Firmen, welche mit ihren Produkten ohne eigenes Personal auf der Flache des
Hauptausstellers vertreten sind.
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»Junge Walder im Klimawandel“

Kontaktdaten:

KWF Expo GmbH
Spremberger Str. 1, 64823 Grof3-Umstadt

Jungwuchs- und Jungbestandspflege Volker Matern

Tel.: 06078-785-37

Anmeldeschluss: 31.07.2026 thementage@kwf-online.de

| Hiermit melden wir uns verbindlich fiir die 7. KWF-Thementage an:

Firma:

Geschéftsfuhrer:

Unterzeichner

(Zeichnungsberechtigter):

USt-ldentifikationsnummer:

Mit der nachfolgenden Unterschrift erkennen wir die Besonderen Teilnahmebedingungen fir
Aussteller und Teilnehmer der 7. KWF-Thementage, die Allgemeinen Teilnahmebedingungen fir
Veranstaltungen der KWF Expo GmbH sowie die Hausordnung der 7. KWF-Thementage an.

Wir haben unsere Mitaussteller (falls vorhanden) informiert.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Teilnahmebedingungen.

Ort, Datum:

Unterschrift: Firmenstempel:

Diese Seite (4) bitte ausdrucken - mit Datum, Unterschrift und Firmenstempel versehen - und
als Anhang mitsenden.

KWEF-intern:

Anmeldung erfolgt am:
Alle 4 Seiten liegen vor:
angemeldete Mitaussteller:
angemeldete ZVA:
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im Raum Ulm Kontaktdaten:
. . . KWF Expo GmbH
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N1 074 Jungwuchs- und Jungbestandspflege Volker Matern
hementage Tel.: 06078-785-37
Anmeldeschluss: 31.07.2026 thementage@kwf-online.de

Firmendaten fur
Thementagefuhrer und Online-Ausstellerverzeichnis

Bitte schnellstmoglich, spatestens bis 31.07.2026 zuriicksenden an:

thementage@kwf-online.de

Mit dem ,Mediapaket®, welches im Gesamtpaket der Teilnahme inkludiert ist, bietet die KWF Expo GmbH den
Ausstellern und Teilnehmern der 7. KWF-Thementage ein Paket ausgewahlter Marketing-Tools zur Optimierung
der Beteiligung und der Prasenz am Markt. Das ,Mediapaket* umfasst die Darstellung im Online-
Ausstellerverzeichnis, der KWF-App und im Sonderheft der FTI zu den 7. KWF-Thementagen.

Das Mediapaket ist fur alle Haupt- und Mitaussteller fester Bestandteil der Teilnahme/Unterstitzung.

Beschreibung der Exponate Firma

Bitte beschreiben Sie hier kurz ihr Exponat -(max. 1000 Zeichen).

Stral3e/Nr.

PLZ / Ort

Tel.
E-Mail

Webseite

> Online Ausstellerverzeichnis & KWF-APP
Gerne verlinken wir lhre Webseite und freuen uns, wenn Sie die Verlinkung von lhnen zu der KWF-
Thementageseite: www.kwf-thementage.de ebenfalls einstellen.

> Bitte senden Sie geeignetes digitales Bildmaterial (mind. 300dpi) mit; maximal 2 Fotos und 1 Logo.
Die Redaktion der FTI behalt sich die Entscheidung Uber die Auswahl der Fotos vor.
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»Junge Walder im Klimawandel“
Jungwuchs- und Jungbestandspflege

Anmeldeschluss: 31.07.2026

Kontaktdaten:
KWF Expo GmbH

Spremberger Str. 1, 64823 Grof3-Umstadt

Volker Matern
Tel.: 06078-785-37

thementage@kwf-online.de

Anmeldung — Mitaussteller

Bitte nur ausfiillen und zuriicksenden, wenn bei lhnen als Hauptaussteller

Mitaussteller auf dem Stand vertreten sind.

Hauptaussteller:

Ansprechpartner:

Auf unserem Stand sind folgende Firmen als Mitaussteller vertreten:

Firma: Ansprechpartner:
Teilnehmende Firma /

o Name:
Institution:
Strale . .
Postfach: Biiro Telefon:
PLZ/Ort: Mobilnummer:
Land/Bundesland: vor Ort:
Zentrale Telefon: E-Mail:

Zentrale Mailadresse:

Webseite

Leistungen je Mitaussteller:

> ein Regeleintrag mit Firmennamen und Webadresse in der Sonderausgabe der FTI zu den 7. KWF-
Thementagen und im Online-Ausstellerverzeichnis (siehe Seite 5)

> je Mitaussteller erhdlt der Hauptaussteller zwei weitere Ausstellerausweise
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Anmeldeschluss: 31.07.2026 thementage@kwf-online.de

Anmeldung - zusatzlich vertretene Aussteller (ZVA)

Bitte nur ausfiillen und zuriicksenden, wenn Sie als Hauptaussteller
weitere Aussteller nur mit deren Produkten auf lhrem Stand
vertreten.

Hauptaussteller:

Ansprechpartner:

Auf unserem Stand sind folgende Firmen als zusatzlich vertretene Aussteller (ZVA)
dabei:

ZVA:

Stralte /
Postfach:

PLZ / Ort:

Land/
Bundesland:

Webseite Firma:

Leistungen je ZVA:

> ein Regeleintrag mit Firmennamen und Webadresse in der Sonderausgabe der FTI zu den
7. KWF-Thementagen und im Online-Ausstellerverzeichnis (siehe Seite 5)
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Anmeldeschluss: 31.07.2026

Kontaktdaten:

KWF Expo GmbH

Spremberger Str. 1, 64823 Grof3-Umstadt
Volker Matern

Tel.: 06078-785-37
thementage@kwf-online.de

Nomenklatur zu den 7. KWF-Thementagen 2026

1. Handwerkzeuge- und Gerite zur
Jungbestandspflege
1.1. Handwerkzeuge
1.1.1. Schneidwerkzeuge (Axte, Heppen,
Gertel, Astscheren)
1.1.2. Sagen
1.1.3. Ringelwerkzeuge
1.1.4. Weitere Werkzeuge (Entnahme mit
Wurzel)
1.1.5. Fallhebel, Fallhilfen
1.2. Motorgerate, Verbrenner / Akku
1.2.1. Freischneider
1.2.2. Kettensagen
1.2.3. Heckenscheren
1.2.4. Teleskop Kettensagen
1.2.5. Astscheren
1.2.6. Spacer

1.3. Sageketten und Schneidwerkzeuge fur
Freischneider, Verschleil3teile und
Werkzeuge

2. Maschinen
2.1. Einachsschlepper mit Mahtechnik
Verbrenner / Elektrisch

2.2. Mahraupe / Raupen Mulcher Verbrenner /
Elektrisch

2.3. Fernbediente Kompaktgeratetrager
(Forstraupen)

2.4. Anbaugeréate fir Schlepper
(Schlegelmulcher, Kettenmulcher)

2.5. Kleine Forsttraktoren

3. Miniharvester, Miniforwarder sowie
Aggregate / Greifer

4. Gerate und Werkzeuge zur Wertastung
4.1. Astscheren, Teleskopsagen,Baumsagen

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Technik zum Auszeichnen von
Bestianden

EDV / IT | Elektronische Gerate (z.B.
Vermessung Erstanlage Riickegassen,
Arbeitsplanung und Abrechnung,
Waldbrand Erkennung)

Personliche Schutzausriistung,
Arbeitskleidung, ergonomische
Hilfsmittel / Exoskelett

Betriebsstoffe, Schmiermittel

Werkstattfahrzeuge, Spezialfahrzeuge,
Fahrzeug-Ausstatter

Nutzfahrzeuge Forst (PKW / Quad)
Institutionen

11.1. Verwaltungen

11.2. Verbande

11.3. Vereine

11.4. Bildungseinrichtungen
Waldbrand

Gastronomie
Wildschadensverhiitung Rotwild
Waldschutz

Sonstige
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Allgemeine Teilnahmebedingungen

fiir Veranstaltungen der KWF EXPO GmbH

Im Falle einer Nichtlbereinstimmung gelten die Besonderen Teilnahmebedingungen einer Veranstaltung

vorrangig vor den Allgemeinen Teilnahmebedingungen

3.2.

Vertragsgrundlagen

Die nachstehenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen regeln die
Rechtsbeziehung zwischen der KWF Expo GmbH (im weiteren ,Veran-
stalter” genannt) und dem jeweiligen Aussteller / Teilnehmer. Mit
dem Absenden der Anmeldung erkennt der Aussteller diese Allgemei-
nen Teilnahmebedingungen sowie die fur die jeweilige Veranstaltung
glltigen Besonderen Teilnahmebedingungen, die Technischen Bestim-
mungen sowie die Hausordnung als rechtsverbindlich fiir sich und alle
fir ihn auf der Veranstaltung tatigen Angestellten und Beauftragten
an.

Von den Allgemeinen und/oder den Besonderen Teilnahmebedingun-
gen abweichende Vereinbarungen bedtrfen zu ihrer Rechtswirksam-
keit der Schriftform. Etwaige Allgemeine Geschaftsbedingungen des
Ausstellers, die den Allgemeinen und/oder den Besonderen Teilnah-
mebedingungen entgegenstehen, werden, auch wenn ihnen nicht aus-
dricklich widersprochen wurde, nicht Vertragsbestandteil.
Anmeldung

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt unter Ver-
wendung des vollstandig ausgeftllten und rechtsgiltig unterschriebe-
nen Anmeldeformulars.

Die Anmeldung ist ein Vertragsangebot an den Veranstalter und kann
nicht mit Bedingungen und Vorbehalten versehen werden, insbeson-
dere stellen Platzierungswiinsche keine Bedingung fur die Teilnahme
dar.

Zulassung

. Zulassungsvoraussetzungen

Die Zulassung des Ausstellers richtet sich nach den vom Veranstalter
in den Besonderen Teilnahmebedingungen festgelegten Kriterien flr
die jeweilige Veranstaltung (z.B. Nomenklatur, Unternehmereigen-
schaft). Der Veranstalter entscheidet Uiber die Zulassung eines Ausstel-
lers. Er kann Anmeldungen aus sachlich gerechtfertigten Griinden ab-
lehnen.

Auftragsbestatigung

Die Zulassung erfolgt durch eine Auftragsbestatigung in Schrift- oder
Textform (z. B. E-Mail).

Mit der Auftragsbestatigung kommt der Vertrag zustande. In die An-
meldung aufgenommene Vorbehalte oder Bedingungen bedirfen zu
ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestatigung durch den Veranstal-
ter. Weicht der Inhalt der Auftragsbestatigung wesentlich vom Inhalt
der Anmeldung ab, so kommt der Vertrag nach MalRgabe der Zulas-
sung zustande, wenn der Aussteller nicht innerhalb von 14 Tagen nach
Zugang in Schrift- oder Textform (z.B. per E-Mail) widerspricht.

3.2.1. Anderung der Auftragsbestitigung

3.3.

3.4.

3.5.

Wiinscht der Aussteller eine von der Auftragsbestatigung abwei-
chende Standplatzierung, kann eine Bearbeitungsgebiihr von bis zu
10% der Standflachenmiete berechnet werden.

Rechtsanspruch

Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Gehen bei dem Ver-
anstalter vor Ablauf der Anmeldefrist mehr Anmeldungen ein, die dem
Anforderungsprofil der Besonderen Teilnahmebedingungen entspre-
chen, als Ausstellungsflache vorhanden ist, entscheidet der Veranstal-
ter Uber die Zulassung nach billigem Ermessen. Die Zulassung gilt nur
fr den in der Auftragsbestatigung bestimmten Aussteller und die da-
rin angegebene Standflache.

Exponate

Alle Exponate und Dienstleistungsangebote mussen den in den Beson-
deren Bedingungen formulierten Anforderungen entsprechen. An-
dere Exponate diirfen grundsatzlich nicht ausgestellt werden.
Gewerbliche Schutzrechte

Gewerbliche Schutzrechte (u.a. Marken-, Patent-, Gebrauchsmuster-
rechte) anderer Aussteller oder Dritter dirfen nicht verletzt werden.
Die Geltendmachung moglicher Schutzrechtsverletzungen obliegt aus-
schlieRlich dem jeweiligen Schutzrechteinhaber. Haftungsanspriiche
gegen den Veranstalter wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte
durch Dritte sind ausgeschlossen.

Stand November 2025

3.6.

3.7.

5.2.

6.1.

ki f

EXP
GmbH

Ausschluss

Der Veranstalter kann den Aussteller von der Teilnahme ausschlieRen,

im Falle

e dass ein Aussteller seinen Verpflichtungen gegenliber dem Veran-
stalter oder dem KWF e.V. bei friiheren oder aktuellen Veranstal-
tungen einmal nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen ist. Das
betrifft auch finanzielle Verpflichtungen.

e nachgewiesener Schutzrechtsverletzungen (z.B. aufgrund einer
rechtskraftigen gerichtlichen Entscheidung gegen den Aussteller).

Ausgeschlossene Exponate

Der Veranstalter kann verlangen, dass Gegenstande entfernt werden,

die sich als beldstigend oder gefahrdend erweisen, den in Punkt 3.4

formulierten Anforderungen nicht entsprechen oder nachweislich ge-

gen gewerbliche Schutzrechte verstoBen. Wird diesem Verlangen
nicht entsprochen, so erfolgt die Entfernung der Gegenstdnde durch
den Veranstalter auf Kosten des Ausstellers.

Widerruf der Zulassung

Der Veranstalter ist zum Widerruf der Zulassung und zur anderweiti-

gen Vergabe der Standflache in folgenden Féllen berechtigt:

e Die Standflache wird nicht rechtzeitig, das heilt bis spatestens 24
Stunden vor der offiziellen Eréffnung, erkennbar belegt.

e Der Aussteller lasst im Falle der Nichtzahlung der Standkosten zu
den festgesetzten Terminen eine vom Veranstalter gesetzte Nach-
frist fruchtlos verstreichen.

o Uber das Vermégen des Ausstellers wird ein Antrag auf Eréffnung
des Insolvenzverfahrens gestellt, mangels Masse abgewiesen oder
ein Insolvenzverfahren wurde bereits eréffnet.

e Die Voraussetzungen fir die Auftragsbestatigung seitens des ange-
meldeten Ausstellers (s. Punkt 3.1) sind nicht mehr gegeben oder
dem Veranstalter werden nachtréglich Griinde (s. Punkt 3.6) be-
kannt, deren rechtzeitige Kenntnis eine Nichtzulassung gerechtfer-
tigt hatten.

e Der Aussteller verstoRt gegen das Hausrecht des Veranstalters.

In diesen Féllen behalt sich der Veranstalter die Geltendmachung von

Schadenersatzanspriichen vor. Der Aussteller hat seinerseits keine An-

spriiche auf Schadenersatz.

Nachweis der Unternehmereigenschaft

. Aussteller mit Sitz in der EU

Aussteller aus der Europdischen Union tragen ihre Umsatzsteuer-ID-
Nummer auf der Anmeldung ein und genehmigen damit, dass der Auf-
trag unter Verwendung dieser Nummer auszufiihren ist. Flr Steuer-
nachzahlungen, die sich durch fehlerhafte Umsatzsteuer-ID-Nummern
ergeben, haftet der Aussteller.

Aussteller mit Sitz auerhalb der EU

Aussteller mit Sitz auerhalb der EU (,,Drittstaatsgebiet”) weisen mit
einer Bescheinigung einer Behorde ihres Heimatstaates ihre Unter-
nehmereigenschaft nach. Aus der Bescheinigung muss auch die Steu-
ernummer hervorgehen, unter der das Unternehmen eingetragen ist.
Hat das Unternehmen keine Steuernummer, ist von der zustandigen
Behorde der Grund dafiir anzugeben.

Standflachenzuteilung

Die Standflachenzuteilung wird vom Veranstalter, unter Bericksichti-
gung der beantragten Flachenart und deren GréRRe sowie der zur Ver-
fligung stehenden Flachen und deren Gliederung bei der jeweiligen
Veranstaltung, vorgenommen. In der Anmeldung geauRerte Platzie-
rungswiinsche werden nach Moglichkeit beachtet. Die zeitliche Rei-
henfolge des Eingangs der Anmeldungen ist flr die Standflachenzutei-
lung nicht maRgebend.

Abweichung von der Standfldchenzuteilung

Der Veranstalter ist berechtigt, dem Aussteller im Einzelfall aus wich-
tigem Grund nachtraglich eine von der Auftragsbestatigung abwei-
chende Standflache zuzuteilen, Gr6Re, MaBe und Lage zu andern,
ohne dass der Aussteller Rechte herleiten kann. Weiterhin behalt sich
der Veranstalter vor, die Ein- und Ausgange zum Veranstaltungsge-
lande zu verlegen sowie die Wegeflihrung zu &ndern. Von der
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10.

10.1.

10.2.

Notwendigkeit solcher MaBnahmen macht der Veranstalter dem Aus-
steller unverziglich Mitteilung. Wenn dadurch die Belange des Aus-
stellers in unzumutbarer Weise beeintrachtigt werden, wird der Ver-
anstalter dem Betroffenen eine moglichst gleichwertige Standflache
als Ersatz zuweisen. Verdndert sich die Standmiete, so erfolgt Erstat-
tung oder Nachberechnung. Der Aussteller ist in diesen Fallen berech-
tigt, die ihm neu zugewiesene Standflache innerhalb von 14 Tagen
nach Erhalt der Mitteilung Uber die Verlegung zu beanstanden oder
seine Anmeldung zurtickzunehmen. Bei einer Riicknahme der Anmel-
dung nach Zuteilung wird gemaR Punkt 11 eine Aufwandsentschadi-
gung fallig.

Der Aussteller muss in Kauf nehmen, dass sich bei Beginn der Veran-
staltung die Lage der Ubrigen Standflachen gegeniiber dem Zeitpunkt
der Zulassung verandert hat; Anspriiche kann er hieraus nicht herlei-
ten.

Platztausch oder -liberlassung

Ein Tausch der zugeteilten Standflache mit einem anderen Aussteller
sowie eine teilweise oder vollstandige Uberlassung der Standfliche an
Dritte ist, ohne Zustimmung des Veranstalters, nicht gestattet.
Gemeinschaftsstande

Standflachen werden grundsatzlich nur als Ganzes und nur an einen
Vertragspartner Uberlassen. Das bilden von Gemeinschaftsstanden
und Austellergemeinschaften ist nicht zuldssig.

Hiervon kdnnen gegebenenfalls Ausnahmen fir nichtkommerzielle
Vereine und Verbande gemacht werden. In diesem Fall ist in der An-
meldung ein von den Ausstellern gemeinsam bevollméchtigter Aus-
stellervertreter zu benennen, der verbindlicher Ansprechpartner des
Veranstalters ist. Die Aussteller haften gesamtschuldnerisch fiir alle
Verbindlichkeiten aus dem Gemeinschaftsstand.

Mitaussteller

Mitaussteller sind alle Firmen und sonstige juristische Personen, die
neben dem Hauptaussteller auf dem Stand werblich in Erscheinung
treten. Dies gilt auch, wenn sie eine enge rechtliche, organisatorische
oder wirtschaftliche Verbindung zum Hauptaussteller haben oder von
diesem vertreten werden. Jeder Mitaussteller muss vom Hauptaus-
steller angemeldet werden. Die Zulassung durch den Veranstalter rich-
tet sich nach den gleichen Kriterien wie fir Hauptaussteller. Fur die
Teilnahme eines jeden Mitausstellers wird eine pauschale Gebuhr be-
rechnet.

Als Mitaussteller sind grundsatzlich nur Firmen und Organisationen
zuldssig, die mit dem Hauptaussteller in einer dauerhaften geschéftli-
chen Beziehung stehen.

Mitaussteller erhalten keine eigene Flache. Ihre Produkte werden vom
Hauptaussteller entweder vertrieben oder produziert oder die Mitaus-
steller sind Dienstleister des Hauptausstellers.

Fur die Erfullung aller Ausstellerverpflichtungen durch den oder die
Mitaussteller haftet der Hauptaussteller, gegebenenfalls neben dem
Mitaussteller.

Standpreise und Zahlungsbedingungen

Die Hohe der Standpreise sowie die Nebenkosten und die Zahlungs-
weise sind in den Besonderen Teilnahmebedingungen festgelegt. Die
Bezahlung der Rechnungen zu den festgesetzten Terminen ist Voraus-
setzung flr die Nutzung der zugeteilten Standflache. Beanstandungen
der Rechnung werden nur innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungs-
stellung beriicksichtigt.

Zahlungen aus dem Ausland

Bankgebuhren bei Auslandsiiberweisungen gehen zu Lasten des Aus-
stellers.

Zahlungsverzug

Bei Zahlungsverzug kdnnen Verzugszinsen in Hohe von 9% (fur Unter-
nehmer) Gber dem Basiszinssatz verlangt werden. Pro Mahnung wird
eine Mahnpauschale von 15 € fdllig. Gewéahrte Rabatte und Sonder-
konditionen verfallen. Kommt der Aussteller trotz Mahnungen einer
falligen Forderung seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann
der Veranstalter von seinem Recht auf Widerruf der Zulassung gemaR
Punkt 4 Gebrauch machen.
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Vermieterpfandrecht

Zur Sicherung aller Forderungen behélt sich der Veranstalter vor, das

Vermieterpfandrecht (gem. BGB) auszuiiben und das Pfandgut nach

schriftlicher Anklindigung freihandig zu verkaufen. Eine Haftung fur

Schaden an dem Pfandgut wird, auRer im Falle von Vorsatz oder gro-

ber Fahrlassigkeit, nicht lbernommen.

Absage des Ausstellers oder Reduzierung der Standflache nach Auf-

tragsbestatigung

Sagt der Aussteller seine Teilnahme nach Erhalt der Auftragsbestati-

gung ab oder mdchte er die Standflache dann reduzieren (Stornie-

rung), ist er dazu verpflichtet, eine Entschadigung auf Grundlage der

bestatigten Standflache zu zahlen.

Jede Stornierung hat eine Neuberechnung der verbleibenden Ausstel-

lungsflache zur Folge, die dem Aussteller in Rechnung gestellt wird.

Eine Neuberechnung der Ausstellungsflache hat den Verlust aller ge-

wahrten Rabatte zur Folge. Die nach Punkt 11.1 anfallende Aufwands-

entschadigungsgebihr berechnet sich bei Reduzierung aus der Diffe-

renz der neuen Rechnung zur urspriinglichen Rechnung.

Stornierungserklarungen des Ausstellers haben stets in Schrift- oder

Textform zu erfolgen.

Aufwandsentschddigungsgebiihr

Fur die bei Rucktritt oder Reduzierung der Standflache anfallende Auf-

wandsentschadigungsgebihr ist der Zeitpunkt des Einganges der Ab-

sage bzw. des Reduzierungswunsches beim Veranstalter fiir die Be-

rechnung ausschlaggebend:

e bis 90 Tage vor Beginn der Veranstaltung 35 %,

e bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung 70 % der Standflachen-
miete und

e ab 29 Tage vor Beginn der Veranstaltung fallt die volle Hohe der
vereinbarten Standkosten fiir die stornierte Standflache an.

. Weitergabe der Standflache

Sagt der Aussteller ab, storniert er einen Teil oder die gesamte Stand-
flache oder nimmt er an der Veranstaltung nicht teil, ist der Veranstal-
ter berechtigt, die gemietete Standflache oder den stornierten Teil der
gemieteten Standflache anderweitig zu nutzen und an Dritte zu ver-
mieten.

Dem Aussteller bleibt in jedem dieser Falle der Nachweis vorbehalten,
dass sich der Veranstalter infolge der Stornierung, der Teilstornierung
oder der Nichtteilnahme weitere, im Abschlag unberiicksichtigte, Auf-
wendungen erspart hat und Vorteile erlangt hat. Sofern fiir die Veran-
staltung noch andere freie Standflachen im Umfang der an den Aus-
steller vermieteten Standflache zur Verfligung stehen, kann sich der
Aussteller jedoch dabei in der Regel nicht darauf berufen, der Veran-
stalter habe durch eine anderweitige Vermietung oder Nutzung der
Standflache oder eines Teils der Standflache Vorteile, insbesondere in
Form der erzielten Miete, erlangt.

Direktverkauf

Der Direktverkauf ist nicht gestattet, sofern er nicht durch die Beson-
deren Teilnahmebedingungen ausdriicklich zugelassen wird. Ausnah-
men bedirfen der schriftlichen Genehmigung durch den Veranstalter.
Im Fall des genehmigten Direktverkaufs sind die Vorschriften des
Preisauszeichnungsgesetzes und der Preisangabenverordnung zu be-
achten. Die Beschaffung und Einhaltung von gewerbe- und gesund-
heitspolizeilichen Genehmigungen sind Sache des Ausstellers. Der
Veranstalter kann die Vorlage entsprechender Genehmigungen ver-
langen.

Vorbehalte

Die vom Veranstalter durchgefiihrten Veranstaltungen finden nicht
auf einem dauerhaften Veranstaltungsgeldande statt, sondern an von
Veranstaltung zu Veranstaltung wechselnden Standorten innerhalb
Deutschlands. Daher miissen vom Veranstalter alle notwendigen Leis-
tungen, wie z.B. Genehmigungsverfahren, Sicherheitsbelange, Ver-
kehrswege, Ausstellungsflichen, Mobilfunk, Strom, Ver- und Entsor-
gung eigens fir die Veranstaltung geschaffen und nach dem Ende der
Veranstaltung i.d.R. auch wieder vollsténdig zuriickgebaut werden.
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13.1.

13.2.

Infrastrukturleistungen

Der Veranstalter entscheidet iber Art, Umfang und Auspragung der
Infrastrukturleistungen, da sie stark von den ortlichen Gegebenheiten
und den Witterungsverhaltnissen vor und wahrend der Veranstaltung
abhangig sind. Es besteht kein Anspruch der Aussteller, dass Infra-
strukturleistungen wahrend der gesamten Veranstaltung immer im
vollen Umfang zur Verfiigung stehen.

Absage, Verlegung, Verkiirzung, Unterbrechung, SchlieBung der Ver-
anstaltung

Nach Vertragsschluss darf der Veranstalter die Veranstaltung ganz
oder teilweise absagen, zeitlich verlegen, verkiirzen, unterbrechen
oder schlieRen, wenn die Durchfiihrung der Veranstaltung am Veran-
staltungsort und/oder zur Veranstaltungszeit ganz oder teilweise un-
moglich ist (gemaR § 275 Abs. 1-3 BGB) oder wenn ein triftiger Grund
vorliegt.

13.2.1.Voraussetzung fiir Anderungen

Ein triftiger Grund im Sinne von Punkt 13.2 liegt vor,

e wenn hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, wonach die Durch-
bzw. Fortflihrung der Veranstaltung eine nicht hinzunehmende
konkrete Gefahr fiir Leben, Kérper oder Gesundheit zur Folge hat,
oder

e wenn hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, wonach die Durch-
bzw. Fortfliihrung der Veranstaltung eine konkrete Gefahr eines er-
heblichen Sachschadens zur Folge hat, oder

e wenn wegen eines Naturereignisses, eines Krieges, einer Epidemie,
einer Pandemie, einer Terror-Gefahr bzw. -Anschlages, eines Ar-
beitskampfes, eines Stromausfalls, einer unerwarteten Einschrén-
kung der Nutzbarkeit der Veranstaltungsflachen, wegen behordli-
cher Anordnungen, wegen behdérdlicher Empfehlungen oder Aufla-
gen oder wegen hoherer Gewalt die Durch- bzw. Fortfiihrung der
Veranstaltung insgesamt oder in Teilen erheblich beeintrachtigt ist
oder eine solche erhebliche Beeintrachtigung droht. Eine erhebli-
che Beeintrachtigung liegt vor, wenn die Veranstaltung nicht so wie
geplant durchgefiihrt werden kann und deshalb der Zweck der Ver-
anstaltung fur Besucher, Aussteller und Veranstalter nicht oder nur
mit wesentlichen Einschrankungen erreicht werden kann.

13.2.2.Entscheidung iiber Anderungen

Ob eine MalRnahme und welche MaBnahme gemaR Punkt 13.2 getrof-
fen wird, entscheidet der Veranstalter nach billigem Ermessen, auch
unter Berlicksichtigung der berechtigten Interessen von Besuchern
und Ausstellern. Sofern die Durchfiihrung der Veranstaltung gemaR §
275 BGB insgesamt unmaoglich ist, ist der Veranstalter stets jedenfalls
zur Verlegung der Veranstaltung berechtigt.

Der Veranstalter hat die betroffenen Aussteller tiber eine MaRnahme
gemal Punkt 13.2 unverziiglich zu unterrichten.

13.2.3.Anderungen nach Beginn der Veranstaltung

Wird die Veranstaltung gemal Punkt 13.2 nach ihrem Beginn unter-
brochen oder geschlossen, ist der Veranstalter von diesem Zeitpunkt
an bzw. fur den Unterbrechungszeitraum von seiner vertraglichen
Leistungspflicht befreit. Wie unter Punkt 13 ausgefiihrt, sind die meis-
ten vom Veranstalter zu erbringenden Leistungen, unabhangig von
der Dauer der Veranstaltung, bereits im Wesentlichen durch die Vor-
bereitung der Infrastruktur, des Geldndes und der Standflachen er-
bracht. Die Minderung der Standmiete ist daher ausgeschlossen bei
einer Unterbrechung oder Schliefung der Veranstaltung.

13.2.4.Anderungen vor Beginn der Veranstaltung

Wird die Veranstaltung vor ihrem Beginn gemafl Punkt 13.2 verkiirzt
oder zeitlich verlegt, erfolgt die Festlegung eines neuen Zeitraumes
unter Einbindung einzelner, reprasentativer Aussteller. Dazu bedient
sich der Veranstalter dem beim KWF e.V. organisierten Firmenbeirat.
Der neue Veranstaltungszeitraum gilt als vertraglich vereinbart, sofern
der Aussteller nicht innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntmachung ei-
ner Verkiirzung oder Verlegung der Veranstaltung widerspricht. Auf-
grund der besonderen Lage der Veranstaltungen wird ein Grof3teil der
Leistungen durch die Vorbereitung der Infrastruktur vom Veranstalter
bereits vor der Veranstaltung erbracht. Bei einem Ricktritt von der
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Anmeldung oder Stornierung der Standflache fallt daher eine Auf-
wandsentschadigungsgebihr gemaR Punkt 11.1 an.

13.2.5.Anspriiche nach Anderungen

14.

14.1.

15.

16.

17.

17.1.

18.

19.

Schadenersatz- oder Aufwendungsersatzanspriiche kann der Ausstel-
ler wegen einer MaBnahme gemaR Punkt 13.2. nicht geltend machen,
es sei denn, der Veranstalter hat den Umstand vorsatzlich oder grob
fahrldssig verursacht.

Haftung, Haftungsausschluss

Der Veranstalter haftet unbeschrankt nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit sowie fir Schaden an Leben, Kérper oder Gesundheit.
Bei einfacher Fahrldssigkeit haftet der Veranstalter nur bei der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und be-
schrankt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden (damit
in der Regel nicht fiir Folgeschdden). Die Haftungshdchstgrenze be-
tragt in diesen Fallen EUR 100.000 pro Schadensfall. Im Ubrigen ist die
Haftung wegen einfacher oder mittlerer Fahrldssigkeit ausgeschlos-
sen. Diese Haftungsbegrenzung gilt auch fir das Verhalten der Erfll-
lungs- und Verrichtungsgehilfen des Veranstalters.

Ausstellerhaftung

Der Aussteller/Mitaussteller haftet seinerseits fiir etwaige Schaden,
die durch ihn, seine Angestellten, seine Beauftragten oder seine Aus-
stellungsgegenstande und -einrichtungen an Personen oder Sachen
schuldhaft verursacht werden.

Veranstaltungsversicherung

Der Aussteller ist grundsatzlich verpflichtet, selbst fiir einen ausrei-
chenden Versicherungsschutz zu sorgen. Die Versicherung sollte
Schutz fiir Standausriistung und Ausstellungsgiiter bei Schaden durch
Diebstahl, Feuer, Wasser, Sturm, Vandalismus u. 8. wahrend Transport
und Aufenthalt gewahren.

Veranstaltungshaftpflichtversicherung

Auch der Abschluss einer Haftpflichtversicherung als Erganzung zur
Betriebshaftpflichtversicherung ist grundsatzlich verpflichtend. Dieses
gilt auch fur Dienstleister, die fur den Aussteller tatig werden.

Die Haftpflichtversicherung muss sich auch auf die mit Funktionsde-
monstrationen und Vorfiihrungen am Stand verbundenen Risiken er-
strecken.

Bildrechte

Der Veranstalter ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen und Filmauf-
nahmen vom Ausstellungsgeschehen, von den Ausstellungsbauten
und -standen und den ausgestellten Gegenstanden anzufertigen und
flir Werbung oder Presseveroffentlichungen zu verwenden. Das gilt
auch fir Aufnahmen, die Presse oder Fernsehen mit Zustimmung des
Veranstalters direkt anfertigen.

Pressematerialien

Samtliche vom Veranstalter zur Verfigung gestellten Werbe- und
Pressematerialien (Logos, Fotografien, Plane usw.) dirfen nur zum
Zwecke der Eigenwerbung des Ausstellers mit seiner Teilnahme an der
Veranstaltung oder zum Zwecke der Berichterstattung in Presse,
Rundfunk und den digitalen Medien verwendet werden.

Haus- und Platzrecht

Der Veranstalter tibt wahrend der Veranstaltung inklusive der Auf-
und Abbauzeit das alleinige Haus- und Platzrecht auf dem Veranstal-
tungsgeldnde aus und kann eine Hausordnung erlassen. Den Anord-
nungen der Beschéftigten und Beauftragten des Veranstalters ist Folge
zu leisten.

Erflllungsort, Gerichtsstand

Erfullungsort ist der Sitz des Veranstalters in 64823 GroR-Umstadt. Ge-
richtsstand ist das zustdandige Gericht am Sitz des Veranstalters, auch
dann, wenn Anspriche im gerichtlichen Mahnverfahren geltend ge-
macht werden.

Der Veranstalter hat das Recht, seine Anspriiche auch am Sitz des Aus-
stellers oder am Ort der Durchfiihrung der Veranstaltung gerichtlich
geltend zu machen.

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus diesem Vertragsverhaltnis
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Seite 3von 4



Allgemeine Teilnahmebedingungen

fiir Veranstaltungen der KWF EXPO GmbH

(Fortsetzung)

20. Datenschutzhinweis

Personenbezogene Daten werden von dem Veranstalter als verant-
wortlicher Stelle im Sinne des Datenschutzrechts und gegebenenfalls
von unserem Partner (KWF e.V.) unter Beachtung der einschlagigen
Datenschutzvorschriften zur Betreuung und Information von Kunden
und Interessenten sowie zur Abwicklung der angebotenen Dienstleis-
tungen verarbeitet (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO).
GemdR dem Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung
werden nur solche Daten verarbeitet, die zwingend zu den genannten
Zwecken benotigt werden. Personenbezogene Daten werden selbst-
verstandlich vertraulich behandelt und durch entsprechende Sicher-
heitsmafnahmen bestmdglich geschiitzt. Es haben nur befugte Perso-
nen Zugriff auf ihre Daten, die jeweils mit der technischen, kaufman-
nischen und kundenverwaltenden Betreuung befasst sind. Personen-
bezogene Daten werden so lange aufbewahrt, bis das Vertragsverhalt-
nis mit dem Veranstalter beendet ist und die Daten auch aus anderen
rechtlichen Griinden (z. B. wegen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen)
nicht mehr benétigt werden. Jeder Aussteller hat das Recht zur Be-
schwerde Uber diese Datenverarbeitung bei der zustandigen Auf-
sichtsbehorde fir Datenschutz und kann unter den gesetzlichen Vo-
raussetzungen Auskunft, Berichtigung, Loschung oder die einge-
schrankte Verarbeitung verlangen, der Verarbeitung widersprechen
oder sein Recht auf Datenlibertragbarkeit geltend machen. Bei Fragen

schreiben sie bitte eine E-Mail an datenschutz@kwf-expo.de.
21. Datennutzung zu werblichen Zwecken

Der Veranstalter ist daran interessiert, die Kundenbeziehung mit sei-
nen Ausstellern zu pflegen und ihnen Informationen und Angebote
tiber eigene dhnliche Veranstaltungen und Dienstleistungen zukom-
men zu lassen. Daher werden die mit Einreichung der Anmeldung
libermittelten Daten (Firmenname, Anschrift, Telefonnummer und E-
Mail-Adresse) von dem Veranstalter und gegebenenfalls von seinem
Partner (KWF e.V.) verarbeitet, um entsprechende veranstaltungsbe-
zogene Informationen und Angebote gemaR Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-
DSGVO per E-Mail zu versenden. Der Verwendung der Daten zum Zwe-
cke der Direktwerbung kann jederzeit gegenliber dem Veranstalter wi-
dersprochen werden. Bei erfolgtem Widerspruch werden die Daten
nicht mehr fir diesen Zweck verarbeitet. Der Widerspruch kann ohne
Angabe von Griinden formfrei per E-Mail an datenschutz@kwf-

expo.de erfolgen.
22. Salvatorische Klausel

Die einzelnen Bestimmungen dieser Allgemeinen Teilnahmebedingun-
gen sollen unabhangig voneinander wirksam sein. Eine eventuelle Un-
wirksamkeit einer Bestimmung beriihrt die Wirksamkeit der tibrigen

Bestimmungen nicht.
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Hausordnung
der 7. KWF-Thementage 2026

23. bis 24. September 2026 im Raum Ulm/Baden-Wirttemberg

3.2,

3.3.

3.4.

5.1.
5.2

5.3.

6.2.

6.3.

Geltungsbereich

Diese Hausordnung gilt fir das gesamte Veranstaltungsgelande
der 7. KWF-Thementage 2026. Das Veranstaltungsgeldande um-
fasst auch alle Flachen, die fur Auf- und Abbau sowie Durchfiih-
rung der Veranstaltung notwendig sind, insbesondere Rettungs-
wege und Parkflachen.

Hausrecht

Das Veranstaltungsgeldnde ist Privatgelande und unterliegt wah-
rend der 7. KWF-Thementage einschlieBlich der Auf- und Abbau-
zeiten dem Hausrecht des Kuratoriums fiir Waldarbeit und Forst-
technik e.V. (KWF). Sie kann die Auslibung des Hausrechts auch
auf beauftragte Dritte Gbertragen.

Zugang und Aufenthalt

In der Auf- und Abbauphase haben nur zum Standaufbau/-abbau
zugehorige Personen Zutritt zum Geldnde. Dies muss auf Verlan-
gen dem Ordnungspersonal gegenliber nachgewiesen werden.
Wahrend der Veranstaltungstage darf das Veranstaltungsgelande
nur mit glltiger Eintrittskarte (Besucher) oder gliltigem Ausweis
(Aussteller, Teilnehmer, Dienstleister) zu den hierfir jeweils be-
stimmten Zeiten betreten werden. Die Einlassberechtigung ist bis
zum Verlassen des Gelandes mitzufiihren und auf Verlangen dem
Ordnungspersonal vorzulegen. Das Missbrauchen von Eintritts-
karten oder Ausweisen kann zum Entzug derselben fihren.
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr diir-
fen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer
geeigneten Aufsichtsperson das Ausstellungsgeldnde betreten.
Das Mitbringen von Tieren ist grundsatzlich untersagt. Ausge-
nommen sind Hunde, die an der Leine gefiihrt und so beaufsich-
tigt werden missen, dass von ihnen keine Gefahr oder Belasti-
gung ausgeht.

Verweigerung des Zutritts

Personen kann der Zutritt zum Veranstaltungsgelande entschadi-
gungslos verweigert oder der Aufenthalt untersagt werden,
wenn sie

e die Anordnungen des Ordnungspersonals nicht befolgen,

e die Zustimmung zu KontrollmaBnahmen verweigern,

e erkennbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen,

e erkennbar die Absicht haben, die Veranstaltung zu stéren oder
e gegen sie ein Hausverbot vorliegt.

Die Eintrittskarte verliert in diesem Fall ihre Gultigkeit; ein An-
spruch auf Erstattung des Eintrittspreises besteht nicht.
Sicherheit

Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten.
Das Mitfiihren von Waffen oder gefahrlichen Gegensténden, die
als Waffe oder Wurfgeschoss eingesetzt werden kénnen, sowie
von Feuerwerkskorpern, pyrotechnischem Material, Sprengstof-
fen oder dhnlichen Stoffen ist verboten.

Das Ordnungspersonal ist berechtigt, Fahrzeuge, Personen und
mitgeflihrte Gegenstande einer Kontrolle zu unterziehen. Perso-
nen, die sich dabei einer Kontrolle verweigern, kann der Zutritt
verweigert bzw. der Aufenthalt untersagt werden.

Allgemeine Verhaltensregeln

. Jegliche Verunreinigung des Veranstaltungsgeldndes, der Raum-

lichkeiten und des Parkplatzes ist untersagt. Abfdlle, Verpa-
ckungsreste und Papier sind in den dafiir bereitstehenden Behal-
tern zu entsorgen oder wieder mitzunehmen.

Alle Personen auf dem Veranstaltungsgeldande haben sich so zu
verhalten, dass kein anderer geschadigt, gefahrdet oder mehr als
unvermeidbar beldstigt wird. Zu unterlassen ist jegliches Verhal-
ten, das geeignet ist, die Ruhe und Ordnung innerhalb des Veran-
staltungsgelandes zu stéren oder den geordneten Ablauf der Ver-
anstaltung zu beeintrachtigen.

Innerhalb des Veranstaltungsgeldndes oder auf einem der Park-
platze gefundene Gegenstande sind entweder an der Kasse, ei-
nem Infopunkt oder an einen Mitarbeiter abzugeben.
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Verkehrsregelungen

. Auf den Parkplatzen gelten die Regeln der StraRenverkehrsord-

nung (StVO). Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit auf den Wegen

betragt 20 km/h. FuBgéanger haben Vorrang, auf sie ist groRtmog-

liche Ricksicht zu nehmen. Darlberhinausgehende Beschilde-

rungen sind zu beachten.

Gekennzeichnete Flachen sowie Feuerwehrflichen, Rettungs-

wege und Notausgange sind jederzeit freizuhalten.

Das Befahren der Park- und Veranstaltungsflachen erfolgt auf ei-

gene Gefahr. Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge

zu leisten.

Generelle Verbote

Es ist untersagt:

e Jede Art von Werbung wie z.B. das Verteilen oder Aushangen
von Werbeschriften, das Aufstellen von Werbeaufbauten

e Die Durchfiihrung von Aussteller- und Besucherbefragungen
sowie von Interviews

e Gewerbliche Tatigkeiten wie das Anbieten von Waren und
Dienstleistungen

e Das Abstellen von Fahrzeugen und Gegenstdnden aulerhalb
der dafiir vorgesehenen Flachen

e Das Befahren des Veranstaltungsgeldandes mit Fahrzeugen jeg-
licher Art - ausgenommen Rollstiihle - wahrend der Offnungs-
zeiten

o Grillanlagen oder offenes Feuer zu betreiben

Auf dem Veranstaltungsgelande und den Parkpldtzen ist der

Start, der Uberflug und die Landung von Fluggeriten grundsatz-

lich nicht gestattet. Ausnahmen bedirfen der vorherigen schrift-

lichen Einwilligung seitens des Veranstalters.

Auf dem Veranstaltungsgelande besteht ein generelles Rauchver-

bot. Das Rauchen ist ausschlieflich in den speziell gekennzeich-

neten Bereichen gestattet. Das Rauchverbot erstreckt sich auch

auf die Verwendung von elektronischen Zigaretten (E-Zigaretten).

Der Konsum von Drogen, d.h. Substanzen, die gegen das Betdu-

bungsmittelgesetz (BtMG) verstoRen, ist auf dem gesamten Ver-

anstaltungsgelande ausnahmslos untersagt.

Das Ubernachten auf dem Veranstaltungsgeldnde ist nicht er-

laubt.

Foto-/Filmaufnahmen

Fotografieren, Filmen und Zeichnen, insbesondere von Expona-

ten, zu gewerblichen Zwecken, ist nur zuldssig fur akkreditierte

Presseorgane und Medienanstalten, die auf dem Ausstellungsge-

lande im Rahmen ihrer allgemeinen Berichterstattung tatig wer-

den.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf dem Ausstellungsgelande

Foto- und Filmaufnahmen durch den Veranstalter oder seine Be-

auftragten zum Zwecke der Berichterstattung, Werbung und Do-

kumentation angefertigt werden kénnen. Mit Betreten des Aus-

stellungsgelandes wird in derartige Aufnahmen sowie Veroffent-

lichungen eingewilligt.

Haftung und abschlieBende Regelungen

Der Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelande erfolgt auf eigene

Gefahr.

Fur Schaden haftet der Veranstalter nur, soweit diese auf vorsatz-

liches oder grob fahrldssiges Verhalten des Veranstalters, seiner

gesetzlichen Vertreter oder Erflllungsgehilfen zuriickzufiihren

sind.

Der Veranstalter behalt sich das Recht vor, bei VerstoBen gegen

die Hausordnung die betreffenden Personen durch ein befriste-

tes oder unbefristetes Hausverbot vom Ausstellungsgeldande ent-

schadigungslos zu verweisen bzw. von der laufenden Veranstal-

tung auszuschlieBen.

Die einzelnen Regelungen dieser Hausordnung sollen unabhan-

gig voneinander wirksam sein. Eine eventuelle Unwirksamkeit ei-

ner Regelung berihrt die Gbrigen Regelungen nicht.
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Besondere Teilnahmebedingungen

fiir Aussteller und Teilnehmer der 7. KWF-Thementage 2026

Die Besonderen Teilnahmebedingungen gelten nur in Verbindung mit den Allgemeinen Teilnahmebedingungen

fur Veranstaltungen der KWF Expo GmbH

1.

7.2.

8.1.

Veranstalter, inhaltliche Konzeption und forstfachliche Begleitung
Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)

Spremberger StralRe 1, 64823 GroRR-Umstadt, Deutschland

Tel. +49 (0)6078/785-0, E-Mail: info@kwf-online.de

Ausrichter und Vertragspartner

KWF Expo GmbH

Spremberger StraRe 1, 64823 GroR-Umstadt, Deutschland

Tel. +49 (0)6078/785-30, E-Mail: thementage@kwf-online.de
Veranstaltungsort und Dauer

Die 7. KWF-Thementage 2026 finden von Mittwoch, dem 23.09.2026
bis Donnerstag, dem 24.09.2026 im GroRRraum Ulm, am Solarpark Staig
statt.

Offnungszeiten

Die KWF-Thementage sind taglich durchgehend von 9.00 bis 17.00 Uhr
fr Besucher geoffnet.

Fur die Aussteller, Teilnehmer und Vorfihrer der KWF-Thementage ist
das Veranstaltungsgeldande von 8.00 bis 19.00 Uhr geoffnet.
Anmeldeschluss und Spatbucheraufschlag

Anmeldeschluss ist der 31.7.2026.

Bei Nichteinhaltung der Anmeldefrist wird ein Aufschlag in Hohe von
10 % der Standflaichenmiete erhoben.

Auch bei zu spét angemeldeten Mitausstellern wird ein Aufschlag in
Hohe von 10 % der Mitausstellergebiihr berechnet.

Dartber hinaus kann die volle Bereitstellung der Leistungen des Ver-
anstalters nicht mehr zugesichert werden. Ein Rechtsanspruch auf Zu-
lassung besteht gemaR Punkt 3.3 der Allgemeinen Teilnahmebedin-
gungen nicht.

Friihbucherrabatt

Fir Anmeldungen, die dem Veranstalter bis zum 28.2.2026 vorliegen,
kann auf den Standpreis ein Rabatt von 10 % gewdhrt werden.
Voraussetzung hierfurr sind die fristgerechte Zahlung aller Rechnun-
gen. Bei der Flachenvergabe wird die unverzigliche Mitwirkung des
Ausstellers erwartet.

Zulassung

. Zugelassene Aussteller

Als Aussteller zugelassen werden alle Hersteller- und Handelsfirmen,
Dienstleistungsunternehmen und Organisationen des In- und Auslan-
des der entsprechenden Warengruppen gemafl Anmeldeunterlagen.
Zugelassene Exponate/Ausstellungsgiiter

Als Ausstellungsguter zugelassen werden neue Forstmaschinen, Ge-
rate, Werkzeuge und Zubehor sowie Dienstleistungen (z. B. EDV, IT-
Technik, Programme und Anwendungen) fir die Forst- und Holzwirt-
schaft, sowie Arbeitskleidung und personliche Schutzausriistung die
dem Thema ,,Junge Wilder im Klimawandel“ und der Nomenklatur der
Veranstaltung entsprechen.

Gebrauchte Technik darf nur im Einzelfall und mit schriftlichem Ein-
verstandnis des Veranstalters gezeigt werden.

Preise

Alle genannten Preise sind Nettopreise in Euro. Zusatzlich fallt die
Mehrwertsteuer in der fur den Zeitpunkt der Veranstaltung jeweils
geltenden Hohe an, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben ist.
Standflachenmiete

Die Standflichenmiete beinhaltet die Uberlassung der Standfliche
wahrend Aufbau, Laufzeit und Abbau. Die MindestgroRe der Stédnde
betragt 16 m2.

Pauschale Gebiihr fir Rundweg und Zeltwiese:

Standflache 16 m? 1.500,00 EUR

Standflache von 17 m? bis 32 m? 2.300,00 EUR

Standflache von 33 m? bis 60 m? 3.300,00 EUR

Standfliche tber 61 m? in separater Absprache moglich
jeweils Mindeststandtiefe 3 m

Auf der Zeltwiese ist die Abnahme von Pagodenzelten und Strom ob-
ligatorisch.
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In der Standflachenmiete enthalten sind die folgenden Leistungen:

- Teilnehmerflache in dem gebuchten Paket

- Mediapaket gemal Punkt 12

- Ausstellerausweise gemafR Punkt 13

- Allgemeine Bewachung (keine Standbewachung)

- Allgemeine Reinigung des Freigeldndes (keine Standreinigung)

- Sanitats- und Feuerwehrdienste wahrend der Veranstaltung
Die Flachen im Freigeldnde befinden sich auf Wiesenflachen (gemaht),
Waldboden (ggf. bearbeitet), Einfahrten Rickegassen (Schotter)
Preisaufschlag
Flachen, die aufgrund der geplanten Wegfiihrung zweimal von Besu-
chern frequentiert werden erhalten einen Aufschlag von 15% auf die
Standflachenmiete.
Mitausstellergebiithr
Mitaussteller sind Firmen, die mit eigenem Personal und ihren Produk-
ten bei den Hauptausstellern vertreten sind.
Die pauschale Gebuhr je Mitaussteller betragt 500,00 EUR und bein-
haltet ein Mediapaket (gemaR Punkt 12).
Gebiihr fir zusatzlich vertretene Aussteller
Zusatzlich vertretene Aussteller sind die Firmen, die mit ihren Pro-
dukten ohne eigenes Personal auf der Flache des Hauptausstellers
vertreten sind.
Ein zuséatzlich vertretener Aussteller (ZVA) zahlt eine pauschale Ge-
biihr von 300,00 EUR, darin enthalten ist ein Mediapaket (gemaR
Punkt 12).
Gebiihr bei der ausschlieBlichen Teilnahme an den Exkursionspunk-
ten (neutral moderierten Praxisdemonstrationen)
Firmen (Teilnehmer), deren Maschinen und Gerate auf Exkursionsbil-
der bzw. an neutral moderierten Praxisdemonstrationen gezeigt wer-
den und die dartiber hinaus keine zuséatzliche eigene Stand- oder Vor-
fahrflache belegen, aber mit Werbematerial oder mit Firmenmitar-
beitern des Herstellers vor Ort fiir das Produkt werben, zahlen eine
pauschale Teilnehmergebihr von 650,00 EUR und erhalten ein Medi-
apaket (gemaR Punkt 12).
Zahlungsbedingungen

. Anmeldebestatigung

Mit der Anmeldebestatigung erhalt der Aussteller die Zulassung zur
Teilnahme an den 7. KWF-Thementagen 2026.

Auftragsbestatigung

Mit der Auftragsbestatigung wird dem Aussteller die Standflachen-
miete in Rechnung gestellt.

Falligkeit von Rechnungen

Die Rechnungen sind zu dem auf der jeweiligen Rechnung angegebe-
nen Termin fallig und ohne Abzug zahlbar. Samtliche Zahlungen sind
unter Angabe der Rechnungsnummer in EURO zu entrichten.

Ein Anspruch auf die zugeteilte Standflache besteht erst nach vollstadn-
diger Bezahlung der Rechnung. Der Nachweis der Bezahlung ist vom
Aussteller zu erbringen.

Rechnungsempfanger

Sofern der Aussteller im Anmeldeformular eine abweichende Rech-
nungsadresse angibt, bevollméchtigt er die angegebene Person/Firma
zum Empfang der Rechnung und der sonstigen Zahlungsaufforderun-
gen. Hierdurch wird der Aussteller von seiner Zahlungsverpflichtung
nicht befreit.

Anderungen

Fiir nachtragliche Anderungen der Rechnung, die vom Aussteller zu
vertreten sind, wird der Veranstalter eine Bearbeitungsgebihr von
EUR 85,00 erheben.

Versand

Der Aussteller stimmt dem Versand von Rechnungen durch den Ver-
anstalter per E-Mail (elektronischer Rechnungsversand) zu. Sofern der
Aussteller keinen elektronischen Rechnungsversand wiinscht, kann er
diesem schriftlich oder in Textform widersprechen.



Be

fiir Aussteller und Teilnehmer der 7. KWF-Thementage 2026

sondere Teilnahmebedingungen
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Versicherung
Der Aussteller ist verpflichtet, selbst flir einen ausreichenden Versi-
cherungsschutz zu sorgen. Die Regelungen hierzu in den Allgemeinen
Teilnahmebedingungen Punkt 15 + 16 sind zu beachten.
Auf Verlangen ist dem Veranstalter ein Versicherungsnachweis vorzu-
legen.
Auf- und Abbau
Aufbaubeginn
Montag 21.09.2026, 8.00 Uhr
Nach vorhergehender Anmeldung kann beim Veranstalter ein friiherer
Aufbau vereinbart werden. Infrastrukturleistungen, wie Strom, Toilet-
ten und allgemeine Bewachung stehen erst zum offiziellen Aufbaube-
ginn zur Verfligung.
Aufbauende
Dienstag, 22.09.2026, 16.00 Uhr
Der Aufbau muss spatestens bis zum Aufbauendtermin abgeschlossen
sein und der Stand von Verpackungsmaterial gerdumt sein. Mill und
Verpackungsmaterial sind vom Teilnehmer selber zu entsorgen.
Abbauanfang
Donnerstag 24.09.2026, 17.00 Uhr
Kein Stand darf vor Beendigung der Veranstaltung ganz oder teilweise
geraumt werden. Zuwiderhandelnde Aussteller verwirken gegeniiber
dem Veranstalter eine Vertragsstrafe in Hohe der halben Netto-Stand-
flichenmiete. Weitergehende Anspriiche auf Schadenersatz bleiben
davon unberihrt.
Fahrbewegungen am letzten Veranstaltungstag sind generell erst ab
17.30 Uhr zuldssig. Die Einfahrt auf das Veranstaltungsgeldnde ist an
diesem Tag erst ab 18.30 Uhr moglich. Der Veranstalter behalt sich
vor, bei Nichteinhaltung dieser Regelung eine Vertragsstrafe von EUR
2.500 zu verhdngen.
Abbauende
Freigelande:
Samstag 26.09.2026, 16.00 Uhr
Zeltflachen:
Freitag 25.09.2026, 12.00 Uhr
Nach dem Termin nicht abgebaute Stande oder nicht abgefahrene
Ausstellungsgegenstdnde werden vom Veranstalter auf Kosten des
Ausstellers entfernt. Unter Ausschluss der Haftung fiir Verlust und Be-
schadigung wird der Veranstalter die Gegenstdnde einlagern lassen
oder den Riicktransport an den Aussteller veranlassen.
Etwaige Arbeiten fiir die Wiederherstellung der Flachen bzw. des Stan-
des missen bis zum Abbauende abgeschlossen sein.
Standriickgabe
Nach dem Abbau hat die Platzriickgabe an den Veranstalter zu erfol-
gen.
Der Aussteller ist verpflichtet, die Flache bzw. den Stand in dem Zu-
stand zurlickzugeben, in welchem er ihn Glbernommen hat. Kommt er
dieser Verpflichtung bis zum Ablauf des Termins fir die Beendigung
des Abbaus nicht nach, so ist der Veranstalter berechtigt, den ur-
spriinglichen Zustand auf Kosten des Ausstellers wieder herstellen zu
lassen.
Mediapaket
Als Veranstaltungsbegleitheft erscheint zu den 7. KWF-Thementagen
ein Sonderheft der FTI. Das Mediapaket enthdlt einen Firmeneintrag
mit max. 1000 Zeichen in diesem Sonderheft. Weiterhin umfasst das
Mediapaket einen Firmeneintrag im Online-Ausstellerverzeichnis auf
der Webseite sowie in der KWF-App zu den 7. KWF-Thementagen.
Ausstellerausweise
Jeder Aussteller erhdlt 3 kostenlose Ausstellerausweise fiir das erfor-
derliche Stand- und Bedienungspersonal.
Weitere Ausstellerausweise werden zur Verfligung gestellt fir eine
Standflache ab

- 17 m? ein zusatzlicher Ausweis

- 33 m? zwei zusatzliche Ausweise

- 61 m? drei zusétzliche Ausweise
Mitaussteller erhalten 2 kostenfreie Ausstellerausweise.

Stand Marz 2026

14.

15.

16.

I\ A

hementage

Diese Ausweise gelten fur die Laufzeit der Veranstaltung. Die Aus-
weise werden personalisiert, sind jedoch Gibertragbar. Bei Missbrauch
wird der Ausweis ersatzlos eingezogen.

Dariber hinaus bendétigte Ausstellerausweise kénnen fiir Berechtigte
zum Preis von EUR 30 gekauft werden. Die Anzahl der max. zu erwer-
benden Ausstellerausweise ist auf 100 % der kostenfrei zustehenden
Ausweise begrenzt.

Geltendmachung von Anspriichen/Ausschlussfrist

Anspriiche des Ausstellers sind bis spatestens 14 Tage nach Schluss
der Veranstaltung schriftlich bei dem Veranstalter anzumelden; spater
erhobene Forderungen werden nicht beriicksichtigt und erléschen.
Direktverkauf

Direktverkauf kann auf Antrag genehmigt werden. Im Fall des geneh-
migten Direktverkaufs sind die Vorschriften des Preisauszeichnungs-
gesetzes und der Preisangabenverordnung zu beachten. Die Beschaf-
fung und Einhaltung von gewerbe- und gesundheitspolizeilichen Ge-
nehmigungen sind Sache des Teilnehmers. Das KWF kann die Vorlage
entsprechender Genehmigungen verlangen.

Salvatorische Klausel

Die einzelnen Bestimmungen dieser Besonderen Teilnahmebedingun-
gen sollen unabhangig voneinander wirksam sein. Eine eventuelle Un-
wirksamkeit einer Bestimmung berihrt die Wirksamkeit der tibrigen
Bestimmungen nicht.



	Anmeldung_KWF_Thementage_2026_JW
	Pauschale Teilnehmergebühr € 650,00
	Nomenklaturpunkte
	Anmeldung – Mitaussteller
	Anmeldung - zusätzlich vertretene Aussteller (ZVA)

	Allgemeine_Teilnahmebedingungen_2026
	Besondere_Teilnahmebedingungen_2026
	Hausordnung_2026

	Büro Telefon: 
	PLZ-Ort: 
	Mobilnummer: 
	LandBundesland: 
	Zentrale Telefon: 
	Zentrale Mailadresse: 
	vor-Ort: 
	Teilnahme am Rundweg Waldweg: Off
	Teilnahme auf der Zeltwiese im Rundweg integriert: Off
	Standflächen bis 16 m²: Off
	Standflächen von 17 m² bis 32 m²: Off
	Standflächen von 33 m² bis 60 m²: Off
	Standflächen über 61 m²: Off
	m x: 
	m: 
	m²: 
	Pauschale Teilnehmergebühr € 65000: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Teilnehmende Firma: 
	Geschäftsführer: 
	Zeichnungsberechtigter: 
	UStIdentifikationsnummer: 
	Ort Datum: 
	Anzahl-Mitaussteller: 
	Alle 4 Seiten liegen vor: 
	Anmeldung erfolgt am: 
	Anzahl ZVA: 
	Hauptaussteller: 
	Ansprechpartner: 
	Teilnehmende Firma_2: 
	Büro Telefon_2: 
	Mobilnummer_2: 
	LandBundesland_2: 
	Zentrale Telefon_2: 
	Zentrale Mailadresse_2: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	Webseite: 
	Name: 
	vor Ort: 
	Firmenname: 
	E-Mail: 
	Adresse: 
	Plz/Ort: 
	Pagodenzelt 3 x 3 m: Off
	Pagodenzelt 4 x 4 m: Off
	Pagodenzelt 5 x 5 m: Off
	Anzahl 3x3: 
	Anzahl 4x4: 
	Anzahl 5x5: 
	Strom 32: Off
	Strom 230: Off
	Strom 16: Off
	Eingabe: 
	Straßenname  Hausnummer: 
	PLZ/Ort: 
	Telefon: 


